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Der angemessene Preis als Voraussetzl 
ein zuschlagsfähiges Angebot 
Die Prüfung, ob Preise „angemessen" sin~_, ist gesetzliche Voraussetzung einer korrekten 
Auftragsvergabe. Die Preisprüfung stellt auch einen w~sentlichen 13austein bei der Bekämpfung 
von Preisdumping dar. 

TEXT: UNIV.-PROF. 01. DR. ANDREAS KROPIK, TU WIEN, INSTITUT FÜR INTERDISZIPLINÄRES BAUPROZESSMANAGEMENT 

D 
ie Vergabe hat zu angemesse

nen Preisen zu erfolgen. Die

sen Grundsatz gibt § 19 BVergG 

2006 vor. Eine Orientierung, was unter der 

Preisangemessenheit im Sinne des BVergG 

zu verstehen ist, bietet § 125. Dieser Para

graf regelt die Prüfung der Angemessen

heit der Preise und das Vorgehen im Rah

men einer vertieften Angebotsprüfung. 

Gesetzliche Anforderungen 

Die Angemessenheit der Preise ist in Bezug 

auf die ausgeschriebene oder alternativ 

angebotene Leistung und unter Berück

sichtigung aller Umstände, unter denen 

sie zu erbringen sein wird, zu prüfen. So 

sieht es § 125 BVergG Abs 1 vor. Diese Prü

fung hat der öffentliche Auftraggeber (AG) 

jedenfalls vorzunehmen. Das Gesetz ver

pflichtet dazu. 

Diese „Angemessenheit der Preise" darf 

nicht mit dem „angemessenen Entgelt" 

gemäß § 1152 ABGB verwechselt werden. 

Nach Paragraf 1152 gilt eine Vermutung 

einer Entgeltlichkeit für Dienst- und Werk

verträge, für die keine explizite Entgeltab

rede vorliegt und auch eine Unentgeltlich

keit der Leistung nicht vereinbart ist. 

Die Höhe des angemessenen Ent

gelts richtet sich nach dem, was unter 

Berücksichtigung aller Umstände und 

unter Bedachtnahme darauf, was unter 

ähnlichen Umständen verdient wor

den wäre. Der angemessene Preis gemäß 

BVergG orientiert sich zwar ebenfalls 

an den „relevanten Marktverhältnissen" 

(§ 125 Abs 2), darf aber offenbar auch weni

ger sein, weil er (zumindest) die direkt 

zuordenbaren Kosten decken soll (§ 125 

Abs 4 Z 1). Hier löst sich das BVergG vom 

Marktpreis als Vergleichsmaßstab und 

schwenkt auf eine Kostenbetrachtung um. 

Wenn Zweifel an der Angemessen

heit von Preisen bestehen, insbesondere 

wenn der Gesamtpreis im Verhältnis zur 

Leistung ungewöhnlich niedrig erscheint 

oder in wesentlichen Positionen „zu hohe 

oder zu niedrige Einheitspreise" vorliegen, 

ist eine sogenannte vertiefte Angebots

prüfung vorzunehmen. 

Wann allerdings ein „zu hoher" oder ein 

„zu niedriger" Einheitspreis vorliegt, ist 

offenbar wohl wieder am angemessenen 

Preis zu messen. Die vertiefte Angebots

prüfung muss schließlich feststellen, ob 

Preise betriebswirtschaftlich erklär- und 

nachvollziehbar sind. Für so niedrig ange

botene Preise, die nicht einmal die direkt 

zuordenbaren Kosten abdecken, kann 

wohl eine betriebswirtschaftliche Erklä

rung grundsätzlich ausgeschlossen wer

den, weil Unternehmertum mit Gewinn

absicht untrennbar verbunden ist. 

Bei der vertieften Angebotsprüfung 

kann insbesondere geprüft werden, ob im 

Positionspreis alle direkt zuordenbaren 

Personal-, Material-, Geräte-, Fremdleis

tungs- und Kapitalkosten enthalten sind 

und ob die Aufwands- und Verbrauchs-
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Das BVergG sieht vor, dass Preise betriebswirtschaftlich erklär
und nachvollziehbar sein müssen. Die vertiefte Angebotsprüfung 
ist das Instrument der besonderen Preisprüfung. 

nicht plausiblen Zusammensetzung des 

Gesamtpreises führen'. Somit kommt der 

Feststellung, ob der Preis jeder (wesent

lichen) Position zumindest die direkt 

zuordenbaren Kosten beinhaltet, eine 

besondere Bedeutung zu. 

Die Bestimmung dieser Kosten ist aber 

gar nicht so einfach, weil erst die Kosten

rechnung eines Unternehmers Kosten 

zu direkten (das sind die sogenannten 

Einzelkosten) oder indirekten Kosten (die 

Gemeinkosten) macht, Kosten also nicht 

quasi bereits mit dem Attribut direkt oder 

indirekt entstehen2• 

Instrumente der Preisprüfung 

Die Prüfung der Preisangemessenheit 

erfolgt auf zwei Ebenen. Es erfolgt eine Prü-

fung des Gesamtpreises, und es erfolgt eine 

Prüfung von (allfällig vorliegenden) Ein-

• Vergleich mit Preisen aus einer Preis

datenbank oder mit Richtpreisen 

• Vergleich mit eigenen Preisüberlegun-

gen (Kalkulation des AG). 

Dieser Teil der Angebotsprüfung erfolgt 

somit in einem Außenverhältnis zur Kal-· 

kulation. Auf die konkrete Kalkulation, die 

den zu überprüfenden Preisen zugrunde 

liegt, wird in diesem Stadium nicht einge

gangen, das erfolgt erst im Zuge der (all

fällig notwendigen) vertieften Angebots

prüfung. Bestehen keine Zweifel an der 

Preisangemessenheit, kann diese unter

bleiben. 

~ 
ö zelpreisen. Weiters erfolgt die Prüfung in 

Einen wesentlichen Anhaltspunkt zur 

Beurteilung der Preisangemessenheit bie

tet eine fundierte Kostenermittlung des 

AGs. Sie ist keine Fleißaufgabe, weil der 

AG ohnehin den geschätzten Auftragswert 

vor Einleitung des Vergabeverfahrens zu 

ermitteln hat. So hat der VwGH3 den Ver

gleich mit der Kostenermittlung des AGs 

sowie den Vergleich der Gesamtpreise 

aller Angebote als geeignet angesehen, um 

einen ungewöhnlich niedrigen Gesamt

preis im Sinne des § 125 Abs 3 Z 1 BVergG 

erkennen zu können. Der VwGH verweist 

darauf, dass in der Literatur folgende Fälle 

unterschieden werden: Geringe Abwei

chung (bis etwa fünf Prozent), tolerier

bare Abweichung (bis etwa 15 Prozent) 

~nd grobe Abweichung (ab etwa 15 Pro

zent).• Unter Bezugnahme auf diese Judi

katur und Literatur hat unter anderem 

auch das Verwaltungsgericht Wien festge

stellt, dass bei einem Abstand von (beacht

lichen) 20 Prozent eine vertiefte Angebots

führung durchzuführen ist.5 

ansätze sowie die Personalkosten nach

vollziehbar sind. Eine weitere Prüfung 

beinhaltet die Feststellung, ob höher

wertige Leistungen auch grundsätz

lich teurer angeboten wurden als gering

wertige Leistungen. Schließlich kann auch 

die Aufgliederung der Preise, insbeson

dere der Lohnanteile, geprüft werden. 

Einen direkten Zusammenhang zwi

schen dem Ergebnis der vertieften Ange

botsprüfung und dem Ausscheiden von 

Angeboten wird zwar formal, nicht jedoch 

inhaltlich im Bundesvergabegesetz herge

stellt. Nach § 129 Abs 3 Z 3 sind „Angebote, 

die eine - durch eine vertiefte Angebotsprüfung 

festgestellte - nicht plausible Zusammenset

zung des Gesamtpreises ( z. B. spekulative Preis

gestaltung) aufweisen«, auszuscheiden. Die 

Judikatur neigt allerdings dazu, diesen 

Tatbestand bereits dann als erfüllt anzu

sehen, wenn Teilpreise (und somit auch 

Einheitspreise in wesentlichen Positio

nen) nicht plausibel sind, da diese zu einer 

zwei Intensitätsstufen: zunächst in einer 

allgemeinen Form und danach die vertiefte 

Preisangemessenheitsprüfung. Diese spezi

elle Prüfung muss allerdings nicht injedem 

Fall zur Anwendung kommen. 

An Wertungsmaßstäben für die Beur

teilung der Preisangemessenheit nennt 

§ 125 Abs 2 Erfahrungswerte, sonst vorlie

gende Unterlagen und die jeweils relevan

ten Marktverhältnisse. Diese sind der Prü

fung zugrunde zu legen. Damit schafft das 

BVergG den Bezug zu einem marktwirt

schaftlichen Denkansatz. In einer freien 

Marktwirtschaft bilden sich Preise auch 

im Wettbewerb und nicht mittels Preis

bildungsvorschriften. 

Als Instrumente, quasi als Arbeits

behelfe, zur Beurteilung von Preisen stehen 

im Wesentlichen zur Verfügung: 

• Vergleich mit dem geschätzten Auf

tragswert 

• Vergleich der Angebotspreise der Bieter 

(Angebotspreisvergleich) 

• Vergleich der Einzelpreise der Bieter 

(Preisspiegel) 

Als weiteres Standardinstrument jeder 

Preisprüfung gilt der Vergleich der Preise 

der Bieter untereinander. Das kann ein Ver

gleich der Gesamtangebotspreise (Angebot

spreisvergleich) sein oder detaillierter ein 

Vergleich der Preise einzelner Leistungs

gruppen oder sogar einzelner Einheits

preise bzw. Positionspreise (Preisspiegel). 
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Zur Beantwortung der Frage, ob ein 

ungewöhnlich niedriger Gesamtpreis vor

liegt, kann ein Angebotspreisvergleich 

dienen. Er erlaubt Rückschlüsse auf die 

Wettbewerbssituation und lässt auch eine 

Beurteilung der relevanten Marktverhält

nisse zu. Eine Abweichung des Angebots

preises des Billigstbieters vom Mittelwert 

(auch der Medianwert ist ein geeigneter 

Basiswert) der zwei bis vier nächstteure

ren Angeboten bis zu fünf Prozent ist als 

unauffällig einzustufen. Eine Abweichung 

bis zu 15 Prozent ist, falls keine erhebliche 

Abweichung zum geschätzten Auftrags

wert vorliegt, ebenfalls noch tolerierbar. So 

hat beispielsweise der VfGH6 eine vertiefte 

Angebotsprüfung als nicht verpflichtend 

angesehen, wenn der Angebotspreis des 

billigsten Angebots bloß um 6,7 Prozent 

vom Angebotspreis des zweitgereihten Bie

ters abweicht. 

Es verlangt allerdings § 125 Abs 3 Z 2 

auch eine Überprüfung, ob zu hohe oder 

zu niedrige Einheitspreise in wesent

lichen Positionen vorliegen (nach dem 

BVergG 2018 wird sich diese Prüfung 

auf alle Positionen und nicht nur auf die 

wesentlichen zu erstrecken haben). Die 

Frage, was ein „zu hoher" oder „zu nied

riger" Einheitspreis ist, lässt sich aller

dings nicht einfach beantworten, weil in 

dieser Phase der Preisprüfung noch keine 

vertiefte Angebotsprüfung stattfindet und 

daher auf die individuelle Kalkulation des 

Unternehmers im Detail noch nicht ein-

zugehen ist. Für diese Überprüfung bie

tet sich daher ein Preisspiegel an. Dieser 

sollte einen Überblick über die relevanten 

Marktverhältnisse verschaffen. Nachdem 

die Kalkulation etwas sehr Individuelles 

ist und eine Zuordnung von Kosten keinen 

naturgesetzlichen Gegebenheiten folgt, 

sind Preisabweichungen, auch größeren 

Umfangs, auf der Ebene von Einheits

preisen wohl zu tolerieren. Bei dieser Ana

lyse stellt sich daher die Frage, von wel

chen Referenzwerten die Feststellung 

erfolgen soll, ob ein zu hoher oder zu nied

riger Einheitspreis vorliegt. Oft wird die 

Abweichung zum Mittelwert aller Bieter 

herangezogen. 

Die Erfahrung zeigt aber, dass beijedem 

Vergabeverfahren auch Unternehmer teil

nehmen, die gar kein ernsthaftes Interesse 

an einer Auftragserlangung haben. Sie 

wollen am Markt Präsenz zeigen und wol

len vor allem die Preise der Konkurrenz 

erfahren, die ihnen im Zuge der Angebots

eröffnung mitgeteilt werden. Diese Gruppe 

von Bietern darf nicht für die Bestimmung 

des Referenzwerts herangezogen werden, 

weil dieser durch die nichtmarktkonfor

men Preise der Gruppe in die Höhe getrie

ben wird. Wenn der Gesamtangebotspreis 

des Billigstbieters als angemessen beur

teilt wird, beginnt die Gruppe jener (unin

teressierten) Bieter in etwa bei einem 

Preisabstand von ab 30 bis 50 Prozent. 

Wird ohne den Preisen dieser Bieter der 

Mittelwert oder der Medianwert gebildet, 

Als Instrumente zur Beurteilung 
von Preisen stehen eine Reihe von 

Arbeitsbehelfen zur Verfügung. 

so kann der „zu niedrige" Einheitspreis in 

etwa dort festgemacht werden, wenn er 

weniger als die Hälfte des Referenzwertes 

beträgt. Betrifft das eine große Anzahl von 

Positionen, sind Bedenken angebracht. 

Das gilt umso mehr für den Fall, dass auch 

ein Gegenpart, nämlich Positionen mit 

auffällig hohen Einheitspreisen, identifi

ziert werden kann. Nun beginnt eine Grau

zone. Ab wann nun eine vertiefte Angebot

sprüfung tatsächlich stattfinden muss, ist 

punktgenau schwer dingfest zu machen. 

Empfehlenswert ist ihre Durchführung, 

wenn die auffälligen Positionen wesent

liche Leistungsteile betreffen. 

Ergänzend dazu kann noch eine Ana

lyse mit Richtpreisen, eigenen Erfahrungs

werten oder Literaturwerten vorgenom

men werden. 

Die vertiefte Angebotsprüfung 

Die vertiefte Angebotsprüfung ist das 

Instrument der besonderen Preisprüfung. 

Die vertiefte Angebotsprüfung ist eine 

Plausibilitätsprüfung. Nach der Judikatur 

muss nicht die gesamte Kalkulation des 

Bieters minutiös nachvollzogen werden, 

sondern nur (grob) geprüft werden, ob ein 

seriöser Unternehmer die angebotenen 

Leistungen zu den angebotenen Preisen 

erbringen kann.7 Das BVergG sieht näm

lich vor, dass die Preisebetriebswirtschaft

lich erklär- und nachvollziehbar sein müs

sen. Als erklär- und nachvollziehbar ist 

ein Preis dann zu qualifizieren, wenn 



er alle direkt zuordenbaren Kosten ent

hält und die Aufwands- und Verbrauchs

ansätze sowie Personalkosten nachvoll

ziehbar sind. 

In einer aktuellen Entscheidung des 

LVwG Oberösterreich8 wurde ausgeführt, 

dass ein Angebot sogar trotz nicht voll

ständiger betriebswirtschaftlicher Erklär

und Nachvollziehbarkeit der Kalkulation 

zuschlagsfähig sein kann. Eine fehlende 

Kostendeckung auf Positionsebene ist 

nach dieser Entscheidung per se kein 

Ausscheidungsgrund. Es waren einzelne 

Positionen im Angebot so niedrig kalku

liert, dass diese Positionspreise betriebs

wirtschaftlich nicht erklär- und nachvoll

ziehbar waren. Überwiegend betraf das 

nicht wesentliche Positionen, es war 

jedoch auch eine wesentliche Position dar

unter. 

Ist der Gesamtangebotspreis an sich 

kein Unterpreis, lässt diese Entscheidung 

die Praktiker wohl erleichtert aufatmen, 

weil kleinere Kalkulationsunstimmig

keiten übergangen werden können. Eine 

Kalkulation und Preisbildung folgt kei

nen naturwissenschaftlichen Gesetzen. 

Ein Ergebnis ist nicht reproduzierbar, wie 

etwa die Berechnung der Durchbiegung 

eines Stahlträgers. 

Eine ältere Entscheidung• hat den Aus

weis von negativen Deckungsbeiträgen in 

einer offenliegenden Kalkulation dahin

gehend beurteilt, dass keine plausible 

Zusammensetzung des Gesamtpreises vor

liegen würde, obwohl die Summe der nega

tiven Deckungsbeiträge lediglich rund ein 

Prozent vom Angebotspreis betragen hatte 

und die positiven Deckungsbeiträge (aus 

den anderen Positionen) in ausreichender 

Höhe vorhanden waren. Solche Entschei

dungen müssten unweigerlich, falls Auf

traggeber diesen strengen Prüfmaßstab 

anlegen, zu Ausscheidungsorgien führen 

(und das noch dazu vor dem Hintergrund, 

dass sich direkt zuordenbare Kosten nicht 

exakt festmachen lassen). Deshalb ist die 

Entscheidung des LVwG OÖ zu begrüßen. 

Ausblick auf das BVergG 2018 

Für die Preisprüfung, insbesondere für die 

vertiefte Angebotsprüfung, haben sich die 

Regeln inhaltlich nur unwesentlich ver

ändert, die Paragrafen allerdings verscho

ben (z. B. wird aus § 125 der § 137). Posi

tiv ist, dass auf bestehende Judikatur und 

Literatur weiterhin zurückgegriffen wer

den kann. Negativ ist, dass gewisse Klar

stellungen weiterhin fehlen. Insbesondere 

zeigt sich die vergaberechtliche Judikatur 

manchmal sehr formal. Ein formal falsch 

ausgefülltes IG-Blatt zählt kaum und führt 

zum Ausschluss des Angebots. Es ist nicht 

darauf einzugehen, ob das Ergebnis, der 

Mittellohnpreis, also der Kalkulations

ansatz, in angemessener Höhe vorliegt. 

Solche Formalfehler sind auch in Zukunft 

wohl beachtliche Fehler, und es ist weiter

hin bei der Angebotslegung und -gestal

tung vom Bieter daher höchste Sorgsam

keit gefordert. D 
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1 Baupreise - Baukosten: 

Definition und Analyse 

Beim Thema „steigende 
Baupreise" bzw. „stei
gende Baukosten" 
werden oft Begriffe 
vermischt und verzerrt 
wiedergegeben bzw. 
wird der Eindruck vermittelt, die Bauwirtschaft 
würde „die Preise nach oben treiben". Ein von 
der Geschäftsstelle Bau verfasster Fachbeitrag 
in der Österreichischen Bauzeitung stellt die 
Begriffe klar und vergleicht die Entwicklung 
der Baukosten mit jener der Baupreise. Das 
Ergebnis: In den vergangenen 20 Jahren sind 
sämtliche Baukosten-Indizes deutlich höher 
angestiegen als der Baupreis-Index. 
Der Beitrag kann auf der Homepage der 
Geschäftsstelle Bau heruntergeladen werden: 
www.bau.or.at ~ Navigation ~ 
Preisumrechnung und Indizes. 




